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für Recht erkannt:

Auf die Berufung des Beklagten wird der Gerichtsbescheid des Sozialgerichts Hamburg vom
25. Juli 2023 abgeändert und wie folgt neu gefasst:

Der Beklagte wird unter Abänderung des Bescheids vom 20. Januar 2020 in der Ge-
stalt der Darlehensbescheide vom 20. Februar 2020 und 5. Mäz 2020 sowie der Wi-
derspruchsbescheide vom 1 0. März 2020 und 22. Mai 2020 verpflichtet, der Klägerin
für den Zeitraum vom 15. Februar 2020 bis zum 31 . März 2020 Leistungen zur Sicne-
rung des Lebensunterhalts in Höhe von monatlich 732,- Euro als Zuschuss zu gewäh-
ren.

lm Übrigen wird die Klage abgewiesen.

lm Übrigen wird die Berufung zurückgewiesen.

Der Beklagte trägt die Hälfte der notwendigen außergerichtlichen Kosten der Klägerin in bei-
den Rechtszügen.

Die Revision wird zugelassen.

Tatbestand

Die Klägerin begehrt die Bewilligung von Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts nach

dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB ll) für den Zeitraum vom 1. Januar 2020 bis zum

31. März 2020 als Zuschuss.

Die 1995 geborene, enruerbsfähige Klägerin studierte zunächst Politikwissenschaften an der
Universität Hamburg und bezog Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz

(BAföG). lm Wintersemester 2017118 brach die Klägerin im 5. Fachsemester ihr Studium ab,

zum 25. Januar 2018 wurde sie exmatrikuliert. Daraufhin beantragte die Klägerin Leistungen

nach dem SGB ll beim Beklagten, die ihr mit Bescheid vom 28. Februar 2018 für die Zeit vom

26. Januar 2018 bis zum 31 . Dezember 201 8 bewilligt wurden. Mit Bescheid vom 14. Januar
2019 bewilligte der Beklagte der Klägerin Leistungen für die Zeit vom 1. Januar 201g bis zum

31. Dezember2019.

Ende Februar 2019 schloss die Klägerin, die zu diesem Zeitpunkt nicht mehr im Haushalt ihrer

Eltern lebte, mit der Döpfer Schule - Berufsfachschule für Ergotherapie - einen Ausbildungs-

vertrag über eine schulische Ausbildung zur Ergotherapeutin mit Beginn zum 1. April 2019 ab.
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Am 8. März 2019 schloss der Beklagte mit der Klägerin eine Eingliederungsvereinbarung für

die Zeit bis zum 18. Januar 2020. ln dieser war als Ziel - neben der Erhaltung der Teilzeit-

Tätigkeit als Verkäuferin bei der Firma Budnikowski - die Aufnahme einer Tätigkeit als Ergo-

therapeutin vereinbart. Konkret war die Aufnahme einer Ausbildung zur Ergotherapeutin zum

1. April 2019 vorgesehen, ferner die Vorlage des Bescheids für Schüler-BAföG nach Erhalt.

Die Klägerin beantragte Leistungen nach dem BAföG beim zuständigen Fachamt für Grundsi-

cherung und Soziales - Ausbildungsförderung für Schüler.

Der Beklagte hob den Bescheid vom 14. Januar 2019 für die Zeit ab dem 1 . April 2019 durch

Bescheid vom 14. Mä22019 auf. Mit Bescheid vom 15. April 2019 nahm der Beklagte den

Bescheid vom 14. Mär22019 zurück und bewilligte der Klägerin wiederum Leistungen für die

Zeit vom 1 . April 2019 bis zum 31. Dezember 2019.

Mit Bescheid vom 18. September 2019 lehnte das Fachamt für Grundsicherung und Soziales

- Ausbildungsförderung für Schüler - den BAföG-Antrag der Klägerin mit der Begründung ab,

dass die Bewilligungsvorausse2ungen nicht vorlägen. Die Klägerin habe zuvor Politikwissen-

schaft studiert und dieses Studium trotz guter Leistungen nach dem 5. Semester abgebrochen.

Werde eine Ausbildung nach Beginn des vierten Fachsemesters abgebrochen, so werde Aus-

bildungsförderung für eine andere Ausbildung nur bei Vorliegen unabweisbarer Gründe für den

Abbruch bzw. den Wechselgeleistet. Solche Gründe seien hier nicht gegeben. Ein Gutachten,

dass die Klägerin ihr Studium aus Krankheitsgründen nicht habe beenden können, sei nicht

vorgelegt worden. Die Klägerin erhob Widerspruch gegen die Ablehnung.

Mit Bescheid vom 9. Oktober 2019 hob der Beklagte die Entscheidungen über die Bewilligung

von Leistungen für die Zeit ab dem 1. November 2019 mit der Begründung auf, die Klägerin

absolviere eine dem Grunde nach BAföG-förderungsfähige Ausbildung und sei daher gem. $ 7

Abs. 5 SGB ll von Leistungen ausgeschlossen. Hiergegen erhob die Klägerin Widerspruch

und teilte mit, sie habe während ihres Studiums BAföG bezogen und das Studium dann im 5.

Semester aus gesundheitlichen Gründen abbrechen müssen. Sie habe beim BAföG-Amt Wi-

derspruch eingelegt und dort Atteste eingereicht. Am 4. November 2019 stellte die Klägerin

einen Eilantrag beim Sozialgericht (S 39 AS 3736/19 ER) mit dem Ziel, umgehend weiter Leis-

tungen nach dem SGB ll zu erhalten. Mit Beschluss vom 20. Dezember 2019 ordnete das

Sozialgericht die aufschiebende Wirkung des Widerspruchs gegen den Aufhebungsbescheid

vom 9. Oktober 2019 an. Zur Begründung führte es aus, die Klägerin sei nicht gem. S 7 Abs. 5

Satz 1 SGB ll von Leistungen nach dem SGB ll ausgeschlossen. Dieser Leistungsausschluss
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sei nämlich gem. S 7 Abs. 6 Nr. 2 lit. b SGB ll derzeit nicht anzuwenden, da das BAföG-Amt

noch nicht über den Widerspruch der Klägerin entschieden habe. g 7 Abs. 6 Nr. 2 lit. b SGB ll

sei dahingehend auszulegen, dass für die Anwendung des Leistungsausschlusses zwar keine

bestandskräfiige Entscheidung über den BAföG-Anspruch erforderlich sei, wohl aber eine ab-
schließende Entscheidung der Venrualtung, welche erst mit Abschluss eines eventuellen Wi-
derspruchsverfahrens vorliege. ln Ausführung des Beschlusses zahlte der Beklagte der Klä-
gerin vorläufig Leistungen für die Monate November und Dezember 201g aus. Mit Schreiben

vom 7. Januar 2020 wies er die Klägerin darauf hin, dass die Leistungen in voller Höhe zu-
rückgefordert würden, wenn die Klägerin im einstweiligen Rechtsschutz- oder Hauptsachever-

fahren unterliegen würde.

Am 13. Januar 2020 beantragte die Klägerin beim Beklagten die Weitergewährung von Leis-

tungen für die Zeit ab dem 1. Januar 2020. Der Beklagte lehnte diesen Antrag mit Bescheid

vom 20. Januar 2020 ab mit der Begründung, die Klägerin seivon Leistungen nach dem SGB
ll gemäß $ 7 Abs. 5 und 6 SGB ll ausgeschlossen, da der Anträg auf Leistungen nach dem
BAföG mit Bescheid vom 18. September2019 abgelehntworden sei und daherab dem'1.
Oktober 2019 der Leistungsausschluss des g 7 Abs. 5 SGB ll greife.

Hiergegen erhob die Klägerin am 31. Januar 2020 Widerspruch. Zur Begründung venruies sie
auf die Ausführungen des Sozialgerichts im Beschluss vom 20. Dezember 2019 im Verfahren

S 39 AS 3736119 ER und führte weiter aus, der Ausschluss von Auszubildenden nach $ 7
Abs. 5 Satz 1 SGB ll sei verfassungswidrig. Jedenfalls liege ein Härtefall im Sinne von g 27
Abs. 3 Satz 1 SGB ll vor, sodass hilfsweise ein Darlehen zu gewähren sei. Der Beklagte habe

selbst in der Eingliederungsvereinbarung vom 8. März 2019 als Ziel die Aufnahme einer Tä-

tigkeit als Ergotherapeutin aufgenommen und damit anerkannt, dass diese Ausbildung sinnvoll

sei. Die Klägerin habe das Studium wegen einer Erkrankung abbrechen müssen. Aufgrund

der Leistungseinstellung habe die Klägerin große Zukunftsängste, ihre schulischen Leistungen

hätten sich verschlechtert und wenn sie die Ausbildung abbrechen müsse, sei eine Ver-

schlechterung ihrer Depression zu erurarten. Beigefügt war ein Attest der Fachäztin für Allge-

meinmedizin ll vom 23. Dezember 2019.

Ebenfalls am 31. Januar 2020 strengte die Klägerin ein erneutes gerichtliches Eilverfahren an,

welches unter dem Aktenzeichen S 39 AS 353/20 ER beim Sozialgericht Hamburg anhängig

war. Mit Beschluss vom 11. Februar 2020 verpflichtete das Sozialgericht den Beklagten, der
Klägerin für den Zeitraum vom 1. Februar 2020 bis zum 30. April 2020,|ängstens jedoch bis

zum auf die Zustellung der Entscheidung des BAföG-Amtes über den Widerspruch folgenden
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Monat, Leistungen in Höhe von 732,- Euro monatlich als Darlehen zu gewähren. Zur Begrün-

dung führte das Sozialgericht unter Hinweis auf den Beschluss vom 20. Dezember 2019 im

Verfahren S 39 AS 3736119 ER aus, dass es im Rahmen des Eilverfahrens die Auffassung

aufrechterhalte, dass derAusschlusstatbestand des $ 7 Abs. 6 Nr. 2 lit. b SGB ll dahingehend

auszulegen sei, dass das zuständige Amt für Ausbildungsförderung über den Antrag auf BA-

föG-Leistungen erst mit Abschluss des Widerspruchsverfahrens entschieden habe, wobei eine

abschließende Klärung dem Hauptsacheverfahren vorbehalten sei. Daraufhin bewilligte der

Beklagte der Klägerin mit Bescheid vom 20. Februar 2020 unter Hinweis auf den Beschluss

des Sozialgerichts vom 3. Februar 2020 ein Darlehen in Höhe von 732,- Euro monatlich für

die Monate Januar und Februar 2020. Mit weiterem Darlehensbescheid vom 5. März 2020

gewährte der Beklagte der Klägerin unter Hinweis auf den Beschluss des Sozialgerichts für

Mär22020 weitere 732,-Euro als Darlehen.

Am 14. Februar 2020 hatte die Klägerin den Ausbildungsvertrag mit der Döpfer Schule gekün-

digt, aufgrund der vertraglichen Kündigungsfrist wurde die Kündigung zum 31 . Mä'z2020 wik-

sam. Nach der Kündigung besuchte die Klägerin keine Veranstaltungen der Schule mehr. Die

Klägerin unterrichtete den Beklagten von dem Abbruch derAusbildung (Schreiben vom 18.

Februar 2020), woraufhin der Beklagte ihr mit Bescheid vom 5. Mär22020 für die Zeit ab dem

1. April 2020 Leistungen nach dem SGB ll als Zuschuss bewilligte.

Mit Widerspruchsbescheid vom 10. Mäz 2020 wies der Beklagte den Widerspruch der Kläge-

rin gegen den Aufhebungsbescheid vom 9. Oktober 2019 zurück.

Mit weiterem Widerspruchsbescheid vom 10. März 2020 wies der Beklagte auch den Wider-

spruch gegen den Ablehnungsbescheid vom 20. Januar 2020 zurück Die Klägerin habe zum

1. April 2019 eine Ausbildung zur Ergotherapeutin aufgenommen und lebe nicht mehr im Haus-

halt ihrer Eltern. Diese Ausbildung seiförderungsfähig nach dem BAföG und die Klägerin habe

damit grundsätzlich einen Anspruch auf BAföG gemäß $ 12 Abs. 2 BAföG. Jedoch bestehe

kein tatsächlicher Bezug von Leistungen, da diese mit Bescheid vom 18. September 2019

abgelehnt worden seien. Die Klägerin sei gemäß $ 7 Abs. 5 Satz 1 SGB ll in Verbindung mit

$ 7 Abs. 6 Nr. 2 lit. b SGB llvon Leistungen nach dem SGB llausgeschlossen. Sie erfülle zwar

die Leistungsvoraussetzungen des $ 7 Abs. 1 Satz 1 SGB ll. Es greife aber der Ausschluss-

grundgemäßgTAbs.5SatzlSGBll inVerbindungmit$TAbs.6Nr.2lit.bSGBll,wonach

der Anspruch auf Leistungen nach dem SGB ll nach Ablehnung des Antrages auf BAföG-

Leistungen mit Beginn des folgenden Monats ende. Zwar habe die Klägerin Widerspruch ge-

gen den Ablehnungsbescheid des BAföG-Amtes erhoben. Dies führe jedoch nicht dazu, dass
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der Leistungsausschluss nicht zur Anwendung komme, da der Wortlaut des Gesetzes nicht

darauf schließen lasse, dass es auf die Bestandskraft der Ablehnung ankomme.

Am 25. Mäz 2020 erließ der Beklagte einen Erstattungsbescheid, mit dem er die Klägerin

aufforderte, die ihr für die Monate November und Dezember 2019 gezahlten Leistungen in
Höhe von insgesamt 1.343,10 Euro zu erstatten. Es handele sich um eine zu Unrecht er-

brachte Leistung, die Klägerin sei mit Schreiben vom 7. Januar 2020 darauf hingewiesen wor-

den, dass die Leistungen in voller Höhe zurückgefordert würden, wenn die Klägerin im Verfah-

ren des einstweiligen Rechtsschutzes oder im Hauptsacheverfahren unterliege.

Am 13. April 2020 hat die Klägerin durch ihren Prozessbevollmächtigten Klage zum Sozialge-

richt Hamburg gegen den Ablehnungsbescheid vom 20. Januar 2020 in der Gestalt des Wi-

derspruchsbescheids vom 10. Mäz 2020 erhoben.

Mit Schreiben vom 27 . April2020 halder Prozessbevollmächtigte Widerspruch gegen die Dar-

lehensbescheide vom 20. Februar 2020 und 5. Mäz 2020 eingelegt. Der Beklagte habe diese

unter Verstoß gegen $ 13 Abs. 3 SGB X direkt an die Klägerin gesandt, von der er sie erst am

31. März 2020 erhalten habe. Die Klägerin habe für die Zeit des Schulbesuchs einen Anspruch

auf Leistungen als Zuschuss, da das BAföG-Amt noch nicht über den Widerspruch gegen die

BAföG-Ablehnung entschieden habe. Für die Zeit ab dem 15. Februar 2020 habe sie einen

Anspruch auf Leistungen als Zuschuss, weil sie am 14. Februar 2020 den Ausbildungsvertrag

gekündigt und damit die Ausbildung abgebrochen habe. Dass die Kündigung erst zum euar-
talsende wirke, sei unerheblich, die Klägerin sei zuletzt am 7. Februar 2020 in der Schule
gewesen und die Ausbildung durch den Abbruch beendet worden.

Mit Widerspruchsbescheid vom 22. Mai2020 hat der Beklagte den Widerspruch gegen die

Darlehensbewilligung für den Zeitraum vom 1. Januar 2020 bis zum 2g. Februar 2020 unter
Abänderung des Rückzahldatums (ursprünglich: 1. Mäz 2020) auf den 1.März2021 zurück-
gewiesen. Zur Begründung hat er ausgeführt, die Klägerin habe keinen Anspruch auf Um-

wandlung des Darlehens in einen Zuschuss. Die Leistungen seien gem. $ 27 Abs. 3 SGB ll

als Darlehen zu bewilligen gewesen. Die Klägerin sei bis zum 31 . Mäz 2020 gem. g 7 Abs. S
Satz 1, Abs. 6 Nr. 2 lit. b SGB ll von Leistungen nach dem SGB ll ausgeschlossen gewesen.

Der Widerspruch der Klägerin gegen den Ablehnungsbescheid des BAföG-Amtes führe nicht

dazu, dass der Leistungsausschluss nicht zur Anwendung komme. Zwar sei die Kündigung

des Ausbildungsvertrags bereits am 14. Februar 2020 bei der Schule eingegangen, das Aus-
bildungsverhältnis seijedoch erst zum 31. März 2020 beendet gewesen.



7

Mit weiterem Widerspruchsbescheid vom 22. Mai 2020 hat der Beklagte auch den Wider-

spruch gegen die Darlehensbewilligung für den Monat Mär22020 mit identischer Begründung

zurückgewiesen.

Am 28. Mai2020 hat der Prozessbevollmächtigte der Klägerin Widerspruch gegen den Erstat-

tungsbescheid vom 25. März 2020 eingelegt. Diesen Widerspruch hat der Beklagte mit Wider-

spruchsbescheid vom 7. Oktober 2020 als unzulässig venruorfen. Am 9. November 2020 hat

die Klägerin durch ihren Prozessbevollmächtigten Klage zum Sozialgericht gegen den Aufhe-

bungsbescheid vom 9. Oktober 2019 in der Gestalt des Widerspruchsbescheids vom 10. Mäz

2020 sowie gegen den Erstattungsbescheid vom 25. März 2020 in der Gestalt des Wider-

spruchsbescheids vom 7. Oktober 2020 erhoben, die unter dem Aktenzeichen S 37 AS

3380/20 eingetragen worden ist. Mit Beschluss vom 19. Januar 2021 haldas Sozialgericht das

Verfahren betreffen den Erstattungsbescheid vom 25. März 2020 in der Gestalt des Wider-

spruchsbescheids vom 7. Oktober 2020 abgetrennt, dieses wird unter dem Aktenzeichen S 37

AS 272121 geführt. Beide Klagen sind noch beim Sozialgericht anhängig.

Mit Schriftsatz vom 20. Juni 2020 hat der Prozessbevollmächtigte der Klägerin die Klage ge-

gen den Ablehnungsbescheid vom 20. Januar 2020in der Gestalt des Widerspruchsbescheids

vom 10. Mä22020 erweitert und nunmehr auch Klage gegen die Darlehensbescheide vom

20. Februar 2020 und 5. März 2020 in Gestalt der Widerspruchsbescheide vom 22. Mai 2020

erhoben, da die Leistungen als Zuschuss zu gewähren seien.

Mit Widerspruchsbescheid vom 11. Dezember 2020 hat die zuständige Behörde den Wider-

spruch der Klägerin gegen die Ablehnung von Leistungen nach dem BAföG zurückgewiesen.

Der Widerspruchsbescheid ist bestandskräftig geworden.

Zur Begründung ihrer Klage hat die Klägerin ausgeführt, sie habe nur bis zum 14. Februar

2020 eine nach dem BAföG förderungsfähige Ausbildung betrieben. Ab dem 15. Februar 2020

habe sie einen Anspruch auf ,,normale" Leistungen nach dem SGB ll, da bereits infolge der

Kündigung am 14. Februar 2020 vom Ende der Ausbildung auszugehen sei. Auch für den

Zeitraum davor habe sie Anspruch auf Leistungen als Zuschuss, da der Leistungsausschluss

nicht einschlägig sei, weil über den Widerspruch gegen den Ablehnungsbescheid noch nicht

entschieden gewesen sei.

Der Beklagte hat erstinstanzlich vorgetragen, er sei weiterhin der Auffassung, der Leistungs-

ausschluss greife bereits nach der Ablehnung des BAföG-Antrags, auf die Bestandskraft der

Ablehnungsentscheidung komme es nicht an.
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Das Sozialgericht hat am21. Juli2023 einen Erörterungstermin in diesem Verfahren gemein-

sam mit den Verfahren S 37 AS 3380/20 und S 37 AS 272l2l durchgeführt. Dort haben die

Beteiligten das Ruhen der beiden letztgenannten Verfahren bis zur rechtskräftigen Entschei-

dung im hiesigen Verfahren beantragt. Mit zwei Beschlüssen vom 25. Juli 2023 hal das Sozi-

algericht das Ruhen der Verfahren S 37 AS 3380/20 und S 37 AS 272121angeordnet.

Mit Gerichtsbescheid vom 25. Juli2023 hat das Sozialgericht den Beklagten im hiesigen Ver-

fahren unter Aufhebung des Bescheids vom 20. Januar 2020 in Gestalt des Widerspruchsbe-

scheids vom 10. Mäz 2020 sowie der Darlehensbescheide vom 20. Februar 2020 und 5. Mäz
2020 in Gestalt der Widerspruchsbescheide vom 22. Mai 2020 verurteilt, der Klägerin für die

Zeit vom 1. Januar 2020 bis zum 31. Mäz 2020 Leistungen als Zuschuss in folgender Höhe

zu gewähren: 558,- Euro für Januar und je 732,- Euro für Februar und Mäz 2020.

Zur Begründung hat das Sozialgericht ausgeführt, Gegenstand des Verfahrens seien neben

dem Ablehnungsbescheid vom 20. Januar 2020 auch die Darlehensbescheide vom 20. Feb-

ruar 2020 und 5. März 2020. Die Klägerin habe im streitgegenständlichen Zeitraum die Leis-

tungsvoraussetzungen des $ 7 Abs. 1 Satz 1 SGB ll erfüllt. Sie sei zwar einer Ausbildung

nachgegangen, die dem Grunde nach förderungsfähig nach BAföG gewesen sei. Der Leis-

tungsausschluss des $ 7 Abs. 5 SGB ll sei jedoch gem. $ 7 Abs. 6 Nr. 2 lit. b SGB il im
streitigen Zeitraum nicht anzuwenden. Nach dieser Vorschrift gelte der Leistungsausschluss

nicht für Auszubildende, die Leistungen nach dem BAföG beantragt hätten und über deren

Antrag das zuständige Amt noch nicht entschieden habe. Das zuständige Amt habe hier im

Zeitraum vom 1. Januar 2020 bis zum 31 . März 2020 noch nicht abschließend entschieden

gehabt, da das Widerspruchsverfahren erst mit Erlass des Widerspruchsbescheids vom 11.

Dezember 2020 beendet worden sei. Zwar gehe aus dem Gesetzeswortlaut nicht ausdrücklich

hervor, ob es auf die erstmalige oder die endgültige Ablehnung ankomme. Angesichts der

Zielsetzung der Regelung, Zahlungslücken zu vermeiden, spreche jedoch mehr dafür, dass

die endgültig verfahrensabschließende Entscheidung gemeint sei. Die Kammer schließe sich

insoweit den Ausführungen des Sozialgerichts Stade in seiner Entscheidung vom 28. Mäz
2019 (S 39 AS 67118) an. Bis zum Abschluss des Widerspruchsverfahrens sei nicht sicher, ob

BAföG gewährt werde. Die Höhe der der Klägerin zu gewährenden Leistungen errechne sich

aus dem Regelbedarf in Höhe von 432,- Euro monatlich und den Unterkunftskosten in Höhe

von monatlich 300,- Euro. lm Januar 2020 sei als Einkommen das in diesem Monat letztmalig

zugeflossene Kindergeld in Höhe von 204,- Euro abzüglich eines Freibetrags von 30,- Euro

anzurechnen.
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Am 1. August 2023 hat der Beklagte Berufung eingelegt. Zur Begründung führt er aus, gem.

gTAbs.6Nr.2lit.bSGBllfindederLeistungsausschlussnach$7Abs.5SGBll mitBeginn

des auf die Ablehnungsentscheidung des zuständigen Amts für Ausbildungsförderung folgen-

den Monats wieder Anwendung. Diese Vorschrift sei nicht so auszulegen, dass Leistungen

nach dem SGB ll bis zum Abschluss des Widerspruchsverfahrens oder ggf. eines Klagever-

fahrens zu gewähren seien. Der Leistungsausschluss im SGB ll solle verhindern, dass eine

Ausbildung, die nach dem BAföG nicht gefördert werde, subsidiär über die Grundsicherung

gefördert werde. Dieser Zweck dürfe nicht umgangen werden. Die Darlehensbescheide vom

20. Februar 2Q20 und 5. Mär22020 seien Ausführungsbescheide zum Beschluss vom 11.

Februar 2020 im Verfahren S 39 AS 353120 ER und verlören daher ihre Wirkung mit Abschluss

des Hauptsacheverfahrens. Allerdings sei der Darlehensbescheid vom 20. Februar 2020 hin-

sichtlich des Monats Januar 2020 nicht von dem gerichtlichen Beschluss umfasst, da dieser

nur die Zeit ab dem 1. Februar 2020 geregelt habe. lnsoweit sei der Darlehensbescheid aber

rechtmäßig und verletze die Klägerin nicht in ihren Rechten.

Der Beklagte beantragt,

den Gerichtsbescheid des Sozialgerichts Hamburg vom 25. Juli 2023 aufzuheben und

die Klage abzuweisen,

hilfsweise,

die Revision zuzulassen.

Die Klägerin beantragt,

die Berufung zurückzuweisen,

hilfsweise,

die Revision zuzulassen.

Sie nimmt Bezug auf die Ausführungen im angefochtenen Gerichtsbescheid

Wegen der weiteren Einzelheiten des Vorbringens der Beteiligten und des Sachverhalts wird

auf den lnhalt der Prozessakte sowie der Verwaltungsakten des Beklagten verwiesen, die Ge-

genstand der mündlichen Verhandlung gewesen sind.
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Entscheidungsgründe

L

Gegenstand des Verfahrens sind neben dem Ablehnungsbescheid vom 20. Januar 2020 auch

die Darlehensbescheide vom 20. Februar 2020 und vom 5. März 2020. Dabei kann dahinste-

hen, ob diese als den Ablehnungsbescheid vom 20. Januar 2020 abändernde Bescheide gem.

S 86 SGG bereits Gegenstand des gegen diesen gerichteten Widerspruchsverfahren gewor-

den sind oder ob sie erst im Zuge der Klageenrrreiterung durch Schriftsatz des prozessbevoll-

mächtigten vom 20. Juni 2020 zum Gegenstand des Klageverfahrens geworden sind. Denn

eine eventuelle Klageänderung wäre in jedem Fall sachdienlich gewesen und der Beklagte hat

ihr auch zumindest stillschweigend zugestimmt ($ 99 Abs. 1 SGG), indem er sich zur Recht-

mäßigkeit der Darlehensbescheide geäußert hat. lnhaltlich geht es allein um die Frage, ob die

Klägerin Leistungen für den streitgegenständlichen Zeilraum als Zuschuss beanspruchen

kann. Die Frage, ob sie Anspruch auf darlehensweise Leistungen hat, ihr diese also zu Recht
gewährt wurden, ist hingegen nicht Streitgegenstand, da ein Darlehen nicht dem entspricht,

was die Klägerin begehrt.

il.

Die Berufung des Beklagten ist statthaft (SS 143, 144 SGG) und auch im übrigen zutässig,

insbesondere form- und fristgerecht ($ 151 SGG) erhoben. Sie ist in aus dem Tenor ersichli-
chem Umfang begründet.

Die Klage ist zulässig, insbesondere ist sowohl in Bezug auf den Ablehnungsbescheid vom

20. Januar 2020 als auch bezüglich der Darlehensbescheide vom 20. Februar 2020 und vom

5. März 2020 ein Widerspruchsverfahren durchgeführt worden.

Die Klage ist aber nur hinsichtlich des Zeitraums vom 15. Februar 2020 bis zum 31 . März 2020
begründet. Für diesen Zeitraum hat die Klägerin einen Anspruch auf die Gewährung von Leis-

tungen nach dem SGB ll als Zuschuss. Hinsichtlich des Zeitraums vom 1. Januar 2020 bis

zum 14. Februar 2020 ist die Klage hingegen nicht begründet, da die Klägerin für diesen Zeit-

raum keinen Anspruch auf Leistungen als Zuschuss hat.

Die Klägerin erfüllte im gesamten streitgegenständlichen Zeitraum die Leistungsvoraussetzun-

gen des $ 7 Abs. 1 Satz 1 SGB ll.
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1.

Für den Zeitraum vom 1 . Januar 2020 bis zum 14. Februar 2020 war die Klägerin jedoch gem.

g 7 Abs. 5 Satz 1 SGB ll von Zuschuss-Leistungen ausgeschlossen. Gemäß $ 7 Abs. 5 Satz

1 SGB ll haben Auszubildende, deren Ausbildung im Rahmen des BAföG dem Grunde nach

förderungsfähig ist, über die Leistungen nach $ 27 SGB ll (die hier nicht im Streit stehen)

hinaus keinen Anspruch auf Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts. Die Klägerin war

im genannten Zeitraum Auszubildende, ihre Ausbildung war auch dem Grunde nach förde-

rungsfähig nach dem BAföG. Die Anwendung von $ 7 Abs. 5 Satz 1 SGB ll ist auch nicht nach

$ 7 Abs. 6 Nr. 2 lit. b SGB ll ausgeschlossen. Diese Vorschrift lautet:

(6) Absatz 5 Satz 1 ist nicht anzuwenden auf Auszubildende,

1. [...],

2. deren Bedarf sich nach den $$ 12,13 Absatz 1 in Verbindung mit Absatz 2 Nummer 1

oder nach $ 13 Absatz 1 Nummer 1 in Verbindung mit Absatz 2 Nummer 2 des Bun-

desausbildungsförderungsgesetzes bemisst und die Leistungen nach dem Bundes-

ausbild u n gsforderu ng sgesetz

a) erhalten oder nur wegen der Vorschriften zur Berücksichtigung von Einkommen

und Vermögen nicht erhalten oder

b) beantragt haben und über deren Antrag das zuständige Amt für Ausbildungsförde-

rung noch nicht entschieden hat; lehnt das zuständige Amt für Ausbildungsförde-

. rung die Leistungen ab, findet Absatz 5 mit Beginn des folgenden Monats Anwen-

dung, oder

3.tl

Der Bedarf der Klägerin bemaß sich nach S 12 BAföG, da sie eine Berufsfachschule besuchte.

g 7 Abs. 6 Nr. 2 lit. a SGB ll ist nicht einschlägig, da die Klägerin keine Leistungen nach dem

BAföG erhalten hat und dies auch aus anderen Gründen als wegen der Berücksichtigung von

Einkommen und Vermögen. Aber auch $ 7 Abs. 6 Nr. 2 lit. b SGB ll führt für den hier streitge-

genständlichen Zeitraum nicht zum Leistungsanspruch der Klägerin, denn das zuständige Amt

für Ausbildungsförderung hatte bereits im September 2019 über den BAföG-Antrag der Kläge-

rin entschieden und diesen abgelehnt, sodass ab Oktober 2019 S 7 Abs. 5 SGB ll zur Anwen-

dung gelangte. Nach g 7 Abs. 6 Nr. 2 lit. b SGB ll kommt es maßgeblich auf die Entscheidung

des Amts fürAusbildungsförderung über den Antrag auf Leistungen nach dem BAföG an. Dem

Wortlaut nach geht es also um die (erste) Entscheidung über den Antrag. Auch im Wege der

Auslegung lässt sich nicht erkennen, dass maßgeblich nicht die erste Entscheidung sein soll,
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sondern ein späterer Zeitpunkt. Dass es nicht auf die Bestandskraft dieser Entscheidung an-
kommt, ergibt sich eindeutig aus dem Wortlaut, der anders als etwa $ 5 Abs. 3 Satz 3 SGB ll
lediglich eine Entscheidung, nicht aber deren Bestandskraft fordert.

Entgegen der Auffassung des Sozialgerichts ist $ 7 Abs. 6 Nr. 2 lit. b SGB ll auch nicht dahin
gehend auszulegen, dass eine Entscheidung des zuständigen Amts für Ausbildungsförderung

eine ,,endgültige" oder,,abschließende" Entscheidung der Verwaltung meint, die zwar nicht mit
der Bestandskraft gleichzusetzen sein soll, aber ggf. erst nach Abschluss des Widerspruchs-

verfahrens vorliege (wie das Sozialgericht auch SG Stade, Urteil vom 2B.g.2O1g - S 39 AS
67118, dem folgend Leopold, jurisPK sGB ll, 5. Auflage 2020, S 7 Rn.3T7; Geiger in LpK-SGB

ll, 7. Auflage 2021, $ 7 Rn. 198; wie hier SG Hamburg, Beschluss vom 20.0.2019 - S 31 AS
1291119 ER). Dem steht bereits der Wortlaut des $ 7 Abs. 6 Nr. 2 lit. b SGB tl entgegen, der
im ersten Halbsatz darauf abstellt, dass das zuständige Amt für Ausbildungsförderung über
den Antrag auf BAföG-Leistungen ,,noch nicht entschieden" hat - eine Entscheidung liegt aber
bereits mit der Ablehnung der Leistungen vor, nicht erst mit der Entscheidung über einen hier-
gegen ggf. erhobenen Widerspruch. Eine Auslegung dahingehend, dass mit der (noch nicht
vorliegenden) Entscheidung nicht schon die erste Entscheidung selbst, also der Ablehnungs-

bescheid, gemeint ist, sondern eine ,,endgültige" bzw. ,,abschließende" Entscheidung kommt

bereits deshalb nicht in Betracht, weil dieser Begriff nicht eindeutig ist und sich - anders z.B

beim Abstellen auf die Bestandskraft einer Entscheidung - nicht klar bestimmen lässt, wann
die Entscheidung ,,endgültig" bzw. ,,abschließend" ist. Wird kein Widerspruch eingelegt, so ist

die Entscheidung des Amts für Ausbildungsförderung schon bei ihrem Erlass ,,endgültig" bzw.

,,abschließend"; wird hingegen Widerspruch eingelegt, so wird die Entscheidung erst mit Ab-

schluss des Widerspruchsverfahrens endgültig bzw. abschließend. Unklar bleibt dabei, was
während der laufenden Widerspruchsfrist gilt und wie sich dies auf den Anwendungsbeginn

des Leistungsausschlusses (Beginn des auf die Entscheidung folgenden Monats) auswirkt.

Ergeht die Ablehnungsentscheidung z.B. am 15. eines Monats und wird erst am 14. des Fol-
gemonats Widerspruch erhoben: Gilt dann zunächst ab dem Beginn des Folgemonats der

Leistungsausschluss? Wenn ja: Ab welchem Zeitpunkt begründet der Widerspruch dann wie-
der den Leistungsanspruch - dem Monatsersten oder dem Datum des Widerspruchs? Hinzu

kommt, dass nicht nur die Zuständigkeit für das Widerspruchsverfahren in den Bundesländern

unterschiedlich geregelt ist (was die Frage aufinrerfen kann, ob die Widerspruchsbehörde noch

,,das zuständige Amt für Ausbildungsförderung" ist), sondern auch die Notwendigkeit eines
Widerspruchsverfahrens. So bedarf es in Niedersachsen nach $ 8a Abs. 1 des Niedersächsi-

schen Ausführungsgesetzes zur Venaraltungsgerichtsordnung keines Widerspruchsverfah-

rens, in Bayern kann nach Art. 12 Abs. 1 Nr. 4 des Gesetzes zur Ausführung der Verwaltungs-



13

gerichtsordnung der Betroffene in den Bereichen des Ausbildungs- und Studienförderungs-

rechts entweder Widerspruch einlegen oder unmittelbar Klage erheben, also selbst zwischen

beiden Möglichkeiten wählen. lnfolgedessen wäre der Zeitpunkt, in dem die Entscheidung über

den BAföG-Antrag ,,endgültig" bzw. ,,abschließend" ist, je nach Bundesland bzw. mancherorts

je nach Wahl des Betroffenen unterschiedlich. Schließlich würde ein Abstellen auf den Ab-

schluss eines Widerspruchsverfahrens auch die Frage nach den Auswirkungen von nach Ab-

lauf der Widerspruchsfrist erhobenen Widersprüchen aufwerfen.

Der Hinweis des Prozessbevollmächtigten der Klägerin in der mündlichen Verhandlung auf die

aufschiebende Wirkung von Widersprüchen gegen Entscheidungen des Amtes für Ausbil-

dungsförderung gem. $ 80 Venrualtungsgerichtsordnung vermag eine Ausdehnung der Rück-

ausnahme vom Leistungsausschluss für die Dauer des Widerspruchsverfahrens nicht zu be-

gründen. Das ergibt sich schon daraus, dass die aufschiebende Wirkung die Ablehnung einer

beantragten Vergünstigung nicht erfasst, denn mit der aufschiebenden Wirkung geht es um

die Sicherung bestehender Rechte, die beieinerAblehnung gerade nicht bestehen (vgl. Eyer-

mann, VwGO, 16. Auflage 2022, S 80 Rn. 15; Gersdorf in BeckOK VwGO, $ 80 (Stand

1.10.2023) Rn. 12).

Soweit für die abweichende Meinung mit dem Sinn und Zweck der Vorschrift, Zahlungslücken

aufgrund der Bearbeitungsdauer zu vermeiden, und der Gesetzesbegründung argumentiert

wird, vermag auch dies nicht zu übezeugen. Denn die Gesetzesbegründung enruähnt eben-

falls nur die Entscheidung über den Antrag, nicht deren Endgültigkeit oder Bestätigung im Wi-

derspruchsverfahren (BT-Drs. 1818041S. 30 ff.). Einleitend heißt es dort zu $ 7 Abs. 5 SGB ll:

,,Zwar bestehen bei Erstausbildung und in besonderen Fällen auch bei einer

Zweitausbildung grundsätzlich Ansprüche auf Ausbildungsforderung, die jedoch

zunächst beantragt und bewilligt werden müssen. Mögliche Zahlungslücken auf-

grund der Bearbeitungsdauer im Bereich der Berufsausbildungsbeihilfe, die sich

auch [sic] verschiedenen Gründen zudem verlängern kann, können die Siche-

rung des Lebensunterhalt zu Beginn der Berufsausbildung erschweren oder so-

gar gefährden."

Und konkret zu $ 7 Abs. 6 SGB ll:

,,Häufig ist Ausbildungsförderung zu Beginn der (Berufs-)Ausbildung zwar bereits

beantragt, aber es ist über den Antrag noch nicht entschieden. Die Jobcenter

können nicht vorab entscheiden, ob ein Anspruch auf Ausbildungsförderung, der

erst zu einer ergänzenden Zahlung von Arbeitslosengeld ll führen würde, wahr-

scheinlich bestehen wird. Damit der Lebensunterhalt bis zur Entscheidung über

den Antrag gesichert ist, sieht die Regelung ein Fortbestehen des Anspruchs auf
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Leistungen zum Lebensunterhalt vor, wenn die Antragstellung beim Amt für Aus-

bildungsförderung nachgewiesen wird. wird die Ausbildungsförderung abge-

lehnt, endet der sGB ll-Anspruch ab dem nächsten Monat Ausnahme: Die Ab-

lehnung erfolgt wegen zu berücksichtigenden Einkommens oder Vermögens.',

Ziel der Regelung ist es danach, Zahlungslücken durch die Bearbeitungsdauer bei der Ent-

scheidung über den BAföG-Antrag zu vermeiden. Auf Zahlungslücken während eines Wider-

spruchsverfahrens wird hingegen nicht Bezug genommen , Zweck ist danach nur die überbrü-
ckung der Zeit, die für die Bearbeitung des Antrags benötigt wird, nicht aber der Zeit für eine

Überprüfung der Antragsablehnung im Rahmen eines Widerspruchsverfahrens. Ferner soll
nach der Begründung der SGB ll-Anspruch im Fall einer Ablehnung der Ausbildungsförderung

ab dem nächsten Monat enden, als Ausnahme wird einzig die Ablehnung wegen Einkommens

oder Vermögens genannt, nicht aber die Erhebung des Widerspruchs. Der Schutzzweck, den

Lebensunterhalt zu Beginn der Ausbildung nicht durch eine lange Bearbeitungsdauer zu ge-

fährden, gebietet ebenfalls keine Ausdehnung des SGB ll-Anspruchs auf die Zeit bis zum Ab-
schluss eines Widerspruchsverfahrens. Denn bei Ablehnung des BAföG-Antrags besteht die
Möglichkeit von Eilrechtsschutz vor dem Venrualtungsgericht. Schließlich ist zu berücksichti-
gen, dass $ 7 Abs. 6 SGB ll Rückausnahmen von dem grundsätzlichen Leistungsausschluss

von Auszubildenden regelt. Dieser Leistungsausschluss hat den Zweck, eine versteckte Aus-

bildungsförderung auf zweiter Ebene zu verhindern. Die Ausbildungsförderung soll sich nicht
nach dem SGB ll, sondern nach den für sie vorgesehenen Gesetzen (BAföG, Drittes Buch

Sozialgesetzbuch) richten, die Fördervoraussetzungen nach diesen Gesetzen sollen nicht um-
gangen werden können (vgl. BSG, Urteil vom 17.2.2016 - B 4 AS 2115 R; vgl. auch Leopold,
jurisPK-SGB ll, 5. Auflage 2020, S 7 Rn.344 m.w.N.). Dieser Zweck steht einer weiten Ausle-
gung der Rückausnahme über deren Worflaut hinaus entgegen.

Die von der Klägerin geäußerten grundsätzlichen verfassungsrechtlichen Bedenken hinsicht-
lich des Leistungsaussthlusses von Auszubildenden vermag der Senat nicht zu teilen. Der

Gesetzgeber ist verfassungsrechtlich nicht gehalten, außerhalb des besonderen Systems zur
Ausbildungsförderung den Lebensunterhalt während der Ausbildung sichezustellen. Diesem

Personenkreis wird vielmehr zugemutet, die Ausbildung abzubrechen und nach Kräften selbst
für den Lebensunterhalt zu sorgen. Soweit jemand die Ausbildung trotz Ausschluss der Aus-
bildungsförderung betreibt, handelt es sich um eine vom Auszubildenden zu verantwortende

Entscheidung, die nicht die Konsequenz haben kann, wegen des ausbildungsbedingten Feh-

lens einer Enruerbsmöglichkeit Leistungen zur Grundsicherung beanspruchen zu können (vgl.

BSG, Urteilvom 6.9.2007 -B 1417b AS 28106 R, Rn 29; BVerfG, Nichtannahmebeschtuss vom
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8.10.2014 - 1 BvR 886/11; Valgolio in: HaucUNofiz, SGB ll, 9. Ergänzungslieferung 2023, $ 7

Rn.28).

2.

Für den Zeitraum vom 15. Februar 2020 bis zum 31 . Mär22020 war die Klägerin hingegen

nicht auf die Leistungen nach S 27 SGB ll beschränkt, denn der Ausschlusstatbestand des $ 7

Abs. 5 Satz 1 SGB ll war nicht anwendbar. Die Klägerin war in diesem Zeitraum nämlich nicht

mehr Auszubildende im Sinne des $ 7 Abs. 5 SGB ll. Für die Frage, wann die Eigenschaft als

Auszubildende endete, ist darauf abzustellen, wann nach dem BAföG die Ausbildung als be-

endet gilt. Auszubildende sind deshalb von Leistungen ausgeschlossen, weil eine Förderung

grundsätzlich allein nach BAföG erfolgen soll. Der Leistungsausschluss ist deshalb auch zeit-

lich auf die Dauer eines möglichen BAföG-Anspruchs bezogen. Nach $ 15 Abs. 2 BAföG wird

Ausbildungsförderung für die Dauer der Ausbildung geleistet. S 15b Abs. 4 BAföG bestimmt,

dass die Ausbildung beendet ist, wenn der Auszubildende die Ausbildung abbricht und sie

nicht an einer Ausbildungsstätte einer anderen Ausbildungsart weiterführt. Für den Abbruch

wird auf $ 7 Abs. 3 Satz 2 BAföG verwiesen, der wiederum bestimmt: ,,Ein Auszubildender

bricht die Ausbildung ab, wenn er den Besuch von Ausbildungsstätten einer Ausbildungsstät-

tenart einschließlich der im Zusammenhang hiermit geforderten Praktika endgültig aufgibt"

(Abgrenzung zum Fachrichtungswechsel). Der Abbruch setzt im Regelfalldie Aufgabe der or-

ganisationsrechtlichen Zugehörigkeit zur Ausbildungsstätte voraus. Eine Aufgabe in diesem

Sinne kann allerdings unabhängig davon auch dann vorliegen, wenn die Ausbildung erkennbar

tatsächlich nicht mehr betrieben wird und auch nicht wiederaufgenommen werden soll (vgl.

Preisner, jurisPK-SGB Sozialrecht Besonderer Teil, S 7 BAföG (Stand 15.4.2023) Rn. 56). Es

kommt mithin auf den subjektiven Willen an, die Ausbildung nicht fortzusetzen, gleichzeitig

muss dieser Wille nach außen zum Ausdruck kommen. Hier hat die Klägerin am 14. Februar

2020 den Ausbildungsvertrag gekündigt. Zwar wurde die Kündigung aufgrund der vertragli-

chen Fristen erst zum 31. Mäz 2020 wirksam, doch hat die Klägerin mindestens seit der Kün-

digung die Schule nicht mehr besucht und damit die Ausbildung nicht mehr betrieben. Die

Kündigungserklärung und das tatsächliche Nichtweiterbetreiben der Ausbildung sind nach au-

ßen deutlicher Ausdruck des Willens, die Ausbildung nicht fortzusetzen, sodass bereits mit

dem auf die Kündigung folgenden Tag ein Abbruch der Ausbildung gegeben war.

Hinsichtlich der Höhe der zu gewährenden Leistungen wird Bezug genommen auf die Ausfüh-

rungen des Sozialgerichts in dem angefochtenen Gerichtsbescheid.
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Die Kostenentscheidung beruht auf $ 193 SGG und folgt dem Ausgang in der Hauptsache.

Die Revision war zuzulassen, da die Frage der Auslegung des $ 7 Abs. 6 Nr. 2 lit. b SGB ll
grundsätzliche Bedeutung hat, g 160 Abs. 2 Nr. 1 SGG.

Rechtsmittelbelehrung und Erläuterungen zur Prozesskostenhilfe

l. Rechtsmittelbelehrung

Diese Entscheidung kann mit der Revision angefochten werden.

Die Revision ist von einem bei dem Bundessozialgericht zugelassenen Prozessbevollmäch-
tigten innerhalb eines Monats nach Zustellung der Entscheidung beim Bundessozialgericht
einzulegen. Sie muss bis zum Ablauf der Monatsfrist beim Bundessozialgericht eingegangen
sein und die angefochtene Entscheidung bezeichnen.

Die Revision ist schriftlich oder in elektronischer Form einzulegen. Schriftlich einzu-
reichende Anträge und Erklärungen, die durch einen Rechtsanwalt, duich eine Behörde oder
durch eine juristische Person des öffentlichen Rechts einschließlich der von ihr zur Erfüllung
ihrer öffentlichen Aufgaben gebildeten Zusammenschlüsse eingereicht werden, sind als elekt-
ronisches Dokument zu übermitteln. lst dies aus technischen Gründen vorübergehend nicht
möglich, bleibt die Übermittlung nach den allgemeinen Vorschriften zulässig. Diä vorüberge-
hende Unmöglichkeit ist bei der Ersatzeinreichung oder unvezüglich danach glaubhaft zu ma-
chen; auf Anforderung ist ein elektronisches Dokument nachzureichen. Gleiches gilt für die
nach dem Sozialgerichtsgesetz (SGG) vertretungsberechtigten Personen, für die ein sicherer
ubermittlungsweg nach g 65a Abs. 4 Nr. 2 sGG zur Verfügung steht (g 6sd sGG).

Die Revision in schriftlicher Form ist zu richten an das Bundessozialgericht, Graf-Bernadotte-
Platz 5, 34119 Kassel bzw. das Bundessozialgericht, 34114 Kassel (nur Brief und Postkarte).

Die elektronische Form wird durch Übermittlung eines elektronischen Dokuments gewahrt, das
für die Bearbeitung durch das Gericht geeignet ist und

- von der verantwortenden Person qualifiziert elektronisch signiert ist oder

- von der verantwortenden Person signiert und auf einem sicheren übermitflungsweg
gem. S 65a Abs. 4 (SGG) eingereicht wird.

Weitere Voraussetzungen, insbesondere zu den zugelassenen Dateiformaten und zur qualifi-
zierten elektronischen Signatur, ergeben sich aus der Verordnung über die technischen Rah-
menbedingungen des elektronischen Rechtsverkehrs und über das besondere elektronische
Behördenpostfach (Elektronischer-Rechtsverkehr-Verordnung - ERW) in der jeweils gültigen
Fassung. lnformationen hiezu können über das lnternetportal des BundessoziatgeriCnts
(www.bsg.bund.de) abgerufen werden.
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Als Prozessbevollmächtigte sind nur zugelassen

1. Rechtsanwälte,

2. Rechtslehrer an einer staatlichen oder staatlich anerkannten Hochschule eines Mit
gliedstaates der Europäischen Union, eines anderen Vertragsstaates des Abkom-
mens über den Europäischen Wirtschaftsraum oder der Schweiz, die die Befähigung
zum Richteramt besitzen,

3. selbständige Vereinigungen von Arbeitnehmern mit sozial- oder berufspolitischer
Zwecksetzung für ihre Mitglieder,

4. berufsständische Vereinigungen der Landwirtschaft für ihre Mitglieder,

5. Gewerkschaften und Vereinigungen von Arbeitgebern sowie Zusammenschlüsse sol-
cher Verbände für ihre Mitglied'er oder für andere Verbände oder Zusammenschlüsse
mit vergleichbarer Ausrichtung und deren Mitglieder,

6. Vereinigungen, deren satzungsgemäße Aufgaben die gemeinschaftliche lnteressen-
vertretung, die Beratung und Vertretung der Leistungsempfänger nach dem sozialen
Entschädigungsrecht oder der behinderten Menschen wesentlich umfassen und die
unter Berücksichtigung von Art und Umfang ihrer Tätigkeit sowie ihres Mitgliederkrei-
ses die Gewähr für eine sachkundige Prozessvertretung bieten, für ihre Mitglieder,

7. juristische Personen, deren Anteile sämtlich im wirtschaftlichen Eigentum einer der in
den Nrn. 3 bis 6 bezeichneten Organisationen stehen, wenn die juristische Person
ausschließlich die Rechtsberatung und Prozessvertretung dieser Organisation und
ihrer Mitglieder oder anderer Verbände oder Zusammenschlüsse mit vergleichbarer
Ausrichtung für deren Mitglieder entsprechend deren Satzung durchführt, und wenn
die Organisation für die Tätigkeit der Bevollmächtigten haftet.

Die Organisationen zu Nrn. 3 bis 7 müssen durch Personen mit Befähigung zum Richteramt
handeln.

Behörden und juristische Personen des öffentlichen Rechts einschließlich der von ihnen zur
Erfüllung ihrer öffentlichen Aufgaben gebildeten Zusammenschlüsse sowie private Pflegever-
sicherungsunternehmen können sich durch eigene Beschäftigte mit Befähigung zum Richter-
amt oder durch Beschäftigte mit Befähigung zum Richteramt anderer Behörden oder juristi-

scher Personen des öffentlichen Rechts einschließlich der von ihnen zur Erfüllung ihrer öffent-
lichen Aufgaben gebildeten Zusammenschlüsse vertreten lassen. Ein Beteiligter, der nach
Maßgabe der Nrn. 1 bis 7 zur Vertretung berechtigt ist, kann sich selbst vertreten.

Die Revision ist innerhalb von zwei Monaten nach Zustellung der Entscheidung von einem
zugelassenen Prozessbevollmächtigten schriftlich oder in elektronischer Form zu begründen.
Es gelten die Erläuterungen zu $ 65 d SGG (siehe oben).

Die Begründung muss einen bestimmten Antrag enthalten, die verletzte Rechtsnorm und, so-
weit Verfahrensmängel gerügt werden, die Tatsachen bezeichnen, die den Mangel ergeben.

Die Revision kann nur darauf gestützt werden, dass das angefochtene Urteil auf einer Verlet-
zung einer Vorschrift des Bundesrechts oder einer sonstigen im Bezirk des Berufungsgerichts
geltenden Vorschrift beruht, deren Geltungsbereich sich über den Bezirk des Berufungsge-
richts hinaus erstreckt.
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ll. Erläuterungen zur Prozesskostenhilfe

Für die Revision vor dem Bundessozialgericht kann ein Beteiligter Prozesskostenhilfe zum
Zwecke der Beiordnung eines Rechtsanwalts beantragen.

Der Antrag kann von dem Beteiligten persönlich gestellt werden; er ist beim Bundessozialge-
richt schriftlich oder in elektronischer Form (s.o.) einzureichen oder mündlich vor dessen öe-
schäftsstelle zu Protokollzu erklären. Es gelten die Erläuterungen zu g 65d SGG (siehe oben
unter l.).

Dem Antrag sind eine Erklärung des Beteiligten über seine persönlichen und wirtschaftlichen
Verhältnisse (Familienverhältnisse, Beruf, Vermögen, Einkommen und Lasten) sowie entspre-
9lrende Belege beizufügen; hierzu ist der für die Abgabe der Erklärung vorgeschriebene
Vordruck zu benutzen. Der Vordruck ist kostenfrei bei allen Gerichteierna-iUicfr. Er kann
auch über das lnternetportal des Bundessozialgerichts (www.bsg.bund.de) heruntergeladen
und ausgedruckt werden.

Wird Prozesskostenhilfe bereits für die Einlegung der Revision begehrt, so müssen der Antrag
und die Erklärung über die persönlichen und wirtschaftlichen Ver[aftnisse nebst den Belegei
innerhalb der Frist für die Einlegung der Revision beim Bundessozialgericht eingegangen säin.

lst dem Beteiligten Prozesskostenhilfe bewilligt worden und macht er von seinem Recht, einen
Rechtsanwalt zu wählen, keinen Gebrauch, wird auf seinen Antrag der beizuordnende Rechts-
anwalt vom Bundessozialgericht ausgewählt.

gez. Dr. Kuhl-Dominik gez. Dr. Gehrken gez. Dr. Bieback

Die Übereinstimmung vorstehender Abschrift mit der Urschrift wird beglaubigt.
Hamburg, den 28.12.2023

Höfling
_V,e rwq [!U n gsfa c h a n gesle I I te als Urkundsbeamter/in der Geschäftsstelle
Dokumenl unterschrieben
von: Höfling, Justiz der Freien und
Hansestadl Hamburg


